
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/6/22 6Ob646/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1978

Norm

ABGB §833 D3

MG §16

Rechtssatz

Einer gerichtlichen Benützungsregelung ohne Einschränkung steht die Bestimmung des § 16 Abs. 2 MG über die

Verwendung des gesetzlichen Hauptmietzinses und mindestens der Hälfte des darüber hinaus nach § 16 Abs. 1 MG

vereinbarten Betrages für die in § 6 Abs. 1 MG genannten Zwecke nicht entgegen.
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